
 

 

S T A D T V E R W A L T U N G  

 Stadt Borken – Postfach 17 64 – 46322 Borken 

 
 
An: Unternehmen / Bewerber bzw. Bieter im 
Vergabeverfahren 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information nach § 11 Abs. 3 VgV / § 11a EU Abs. 3 VOB/A 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das  Vergabeverfahren  wird  elektronisch  in  der  webbasierten  E-
Vergabeplattform  Vergabe  Westfalen  durchgeführt  und ist unter folgender 
URL im Internet erreichbar: www.vergabe-westfalen.de. 

Die elektronische Teilnahme an Vergabeverfahren sowie die Registrierung für 
die E-Vergabeplattform sind für Bieter vollständig kostenfrei. 

Die von der Vergabestelle  übermittelten  Informationen  werden entweder  direkt 
in  der  bzw.  über  die  Oberfläche  der  E-Vergabeplattform  bzw.  dem 
virtuellen  Projektraum  zum  Vergabeverfahren  (z.B. Bekanntmachungen, 
Kommunikationsnachrichten)  oder  innerhalb  der Plattform  bzw.  virtuellen 
Projekträume  als Datei- Downloads  bereitgestellt  (Vergabeunterlagen  oder 
Anhänge zu Kommunikationsnachrichten).  Die verwendeten  Dateitypen  und 
Dateiformate  werden  durch das Vergabeverfahren  bzw. die Vergabestelle 
vorgegeben  und können  je nach Ausschreibungsgegenstand  abweichen  (z.B. 
GAEB-Dateien im Bereich von Bauleistungen). 

Zur  Nutzung  der  E-Vergabeplattform  bis  zur  Abgabe  elektronischer 
Teilnahmeanträge  und Angebote  sind lediglich  ein aktueller  Internet- Browser 
sowie  ein  Internetzugang  erforderlich.  Hierbei  werden  ausschließlich 
standardkonforme  HTML-  und Javascript- Technologien  und keinerlei  Add-
Ons/Plugins oder sonstige ggf. (sicherheits-)kritische Technologien verwendet. 

 
 
 
 

Rathaus 
Im Piepershagen 17 
46325 Borken 
Telefon: 02861 939-0 
Telefax: 02861 939-253 
 
Internet: 
www.borken.de 
 
Datum 

 Januar  2026  
 
Für Sie zuständig: 
Florian Bruns   
Fachabteilung 20.1 - 
Haushaltswesen 
 
 
Zimmer: 
D-214 
 
Telefon: 
02861 939-139 
 

 
 

E-Mail: 
vergabe@borken.de 

 
 
 

Bankverbindungen: 

 

Sparkasse Westmünsterland 
IBAN: 
DE34 4015 4530 0051 0202 79 
BIC: 
WELADE3WXXX 

 

VR-Bank Westmünsterland eG 
IBAN: 
DE27 4286 1387 0004 9605 01 
BIC:

 

GENODEM1BOB

 
 
 
 
 
 

Informationen zur Anforderung an elektr. Mittel im Vergabeverfahren
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Aktuell sind folgende Internet-Browser zur Nutzung freigegeben: 

• Microsoft Internet Explorer bzw. Microsoft Edge in der jeweils aktuellen Version 
• Mozilla Firefox in der jeweils aktuellen Version 
• Google Chrome in der jeweils aktuellen Version 
• Apple Safari in der jeweils aktuellen Version 

Für die Abgabe elektronischer Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und 
Interessenbestätigungen wird innerhalb der E-Vergabeplattform ein kostenfreies Bietertool 
bereitgestellt. Das Bietertool ist eine Desktop-Anwendung, welche auf Ihrem Computer installiert 
werden muss. Die Dateien zur Installation des Bietertools werden im entsprechenden Projektraum 
des Vergabeverfahrens für das entsprechende Betriebssystem zum Download angeboten. 
Installationsroutinen stehen für Linux-, Mac-OS- und Windows-Betriebssysteme (64 und 32 Bit) 
zur Verfügung. I.d.R. sind für die Installation keine administrativen Rechte erforderlich.  

Das Bietertool ist zudem ein „Multi-Plattform-Bieter-Client“, sodass mit einer Installation des 
Bietertools an Vergabeverfahren auf allen E-Vergabeplattformen auf Basis der cosinex 
Technologie Vergabemarktplatz teilgenommen werden kann. 

Die Informationen über die eigentlichen Vergabeverfahren werden über so genannte 
Projektdateien in das Bietertool transportiert. Sie laden die Projektdateien (Dateiendung: cbx) aus 
dem entsprechenden Projektraum herunter und führen diese aus, wodurch das Bietertool gestartet 
wird und die entsprechenden Informationen zum Vergabeverfahren von der Vergabeplattform 
heruntergeladen werden. 

Die lokale Installation des Bietertools stellt eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung der elektronischen 
Angebote und Teilnahmeanträge zwischen dem Computer des Bieters und der Öffnung der 
Angebote und Teilnahmeanträge auf Seiten der Vergabestelle sicher. 

Für die elektronische Angebotsabgabe sind unterschiedliche Signaturniveaus technisch möglich. 
Die zugelassene Form der Angebotsabgabe bzw. das zulässige Signaturniveau (qualifizierte 
elektronische und/oder fortgeschrittene elektronische Signatur und/oder Textform nach § 126b 
BGB) für das konkrete Vergabeverfahren entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung bzw. den 
Vergabeunterlagen zur Ausschreibung. Im Fall der elektronischen Textform genügt im Regelfall 
die Angabe Ihres Vor- und Nachnamens, empfohlen werden zudem Angaben zum Unternehmen 
(Kontaktinformationen) für das Sie das Angebot abgeben. 

Der vollständige Eingang übermittelter elektronischer Angebote, Teilnahmeanträge, 
Interessenbekundungen und Interessenbestätigungen wird (je nach E-Vergabeplattform) mit einem 
qualifizierten oder einem einfachen elektronischen Zeitstempel dokumentiert. 

Weitere Erläuterungen zur Verschlüsselung Ihrer Angebote. 

Die elektronischen Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und 
Interessenbestätigungen werden innerhalb des Bietertools auf dem Rechner des Bieters (lokal) 
zusammengestellt, mit den entsprechenden Schlüsseln des Vergabeverfahrens mit Hilfe hybrider 
Verschlüsselungsverfahren Ende-zu-Ende verschlüsselt, mit den vorgegebenen 
Signaturinformationen versehen und in Form sogenannter OSCI-Nachrichten (über das OSCI-
Protokoll) zu einem "Vermittler", dem sogenannten Intermediär, übertragen. Nach dem Abschluss 
der Übertragung wird innerhalb des Bietertools eine umfangreiche Zusammenfassung der 
Abgabe zum Download und weiteren Aufbewahrung zur Verfügung gestellt. 
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Der "Vermittler" sorgt für eine sichere Aufbewahrung der verschlüsselten Angebote / 
Teilnahmeanträge vor Ablauf der entsprechenden Frist (z.B. Angebotsfrist), ergänzt die Meta-
Informationen zum Angebot mit dem notwendigen Zeitstempeln und führt die erforderlichen 
Signaturprüfungen inkl. Quittungsmechanismen durch.  

Der so genannte E-Angebotsservice übernimmt die Registrierung und Bereitstellung der 
elektronischen Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und 
Interessenbestätigungen gegenüber der Vergabeplattform. Wie auch der Intermediär, kann der 
E-Angebotsservice auf Grund der Ende-zu-Ende Verschlüsselung zu keinem Zeitpunkt auf die 
Inhalte der elektronischen Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und 
Interessenbestätigungen zugreifen. 

Erst mit Ablauf der entsprechenden Frist und nach einem erfolgreichen 4-Augen-Login durch zwei 
berechtigte Nutzer der Vergabestelle innerhalb der Vergabeplattform, werden die verschlüsselten 
elektronischen Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und 
Interessenbestätigungen mit den korrespondierenden Schlüsseln zusammengebracht, entschlüsselt 
und zur weiteren Auswertung für die Vergabestelle bereitgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Informationsschreiben  zur  elektronischen  Bearbeitung  der  Vergabeunterlagen  und
elektronischen Übermittlung des Angebotes an die Stadt Borken

Die Ausschreibungen der Stadt Borken werden über die zentrale Vergabestelle abgewickelt.
Hierbei übernimmt diese die vollständige formale Umsetzung des Vergabeverfahrens von der
Bekanntmachung über die Submission bis hin zur Mitteilung über den Verfahrensausgang.
Somit  findet  die  Kommunikation  zwischen  der  Stadt  Borken  und  Ihnen  als  Bieter
ausschließlich über die zentrale Vergabestelle statt.

Um diese zu erleichtern und die Abwicklung des Vergabeverfahrens zu beschleunigen, nutzt
die Stadt Borken den Vergabemarktplatzes NRW (www.evergabe.nrw.de).

Bereits  seit  dem 01.03.2013 werden daher sämtliche nationalen Bekanntmachungen der
Stadt  Borken  auch  auf  dieser  Plattform  eingestellt  und  seit  dem  01.01.2016  die
Vergabeunterlagen zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt.  In einem nächsten
Schritt wird die Abgabe von elektronischen Angeboten zugelassen.

Für die Bieter ist die elektronische Angebotsabgabe mit folgenden Vorteilen verbunden:

• Die  Vergabeunterlagen  müssen  nicht  mehr  ausgedruckt  und  händisch  ausgefüllt
werden, hieraus folgt eine Kosten- und Zeitersparnis.

• Die Angebote können jederzeit an die Stadt Borken übermittelt werden, Postlaufzeiten
sind  dann  nicht  mehr  zu  beachten,  das  Risiko  des  verspäteten  Eingangs  von
Angeboten wird gesenkt.

• Für die Übermittlung des Angebotes brauchen Sie keine zusätzlich Technik, wie z.B.
Signaturkarten etc.

Für die Angebotsabgabe ist eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz erforderlich. 

Kurzbeschreibung des Cosinex Bietertools für die Abgabe von elektronischen Angeboten

Die Bieter können über den Vergabemarktplatz des Landes NRW kostenfrei Angebote zu
dem jeweiligen Vergabeverfahren der Vergabestelle übermitteln. Hierzu ist es erforderlich,
dass kostenfreie Bietertool der Firma Cosinex zu nutzen/herunterzuladen.

Erstinstallation

Wenn  Sie  zum  ersten  Mal  ein  Angebot  elektronisch  über  den  Vergabemarktplatz
einreichen möchten, empfehlen wir Ihnen unverbindlich:

Das Bietertool  unter dem Menüpunkt  „Angebote“ bzw. „Teilnahmeanträge“ im jeweiligen
Projekt  einige  Tage  vor  der  geplanten  Angebotsabgabe  erstmals  zu  starten  (Darstellung
folgend).



Mit  dem  Klick  auf  den  Button  „Bietertool  starten“  beginnt  automatisch  der
Installationsprozess  (roter  Kasten).  Es  wird  eine  Java-Anwendung  gestartet.  Je  nach
Einstellung  Ihres  Computers/  Netzwerkes  kann  es  sein,  dass  Sie  bei  der  Erstinstallation
einige  Änderungen  an  den  Einstellungen  Ihres  PC  vornehmen  müssen,  bzw.  die
Unterstützung Ihres Systemadministrators benötigen. 

Nach dem ersten Start und Installation werden Sie Schritt für Schritt durch das Bietertool
geleitet.  Beachten  Sie  hierzu  die  Angaben  (Hinweise  zu  Feldern,  Registerkarten)  im
Bietertool zu dem jeweiligen Eingabefeld.

Das erste Angebot sollten Sie einige Tage vor Ablauf des Abgabetermins übermitteln um
evtl. auftretende Probleme noch beheben zu können.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Cosinex Service & Support Center. 

Abgabe des Angebotes über das Bietertool

Nach  dem  Öffnen  des  Bietertools  und  Auswahl  des  Projektes/  Ausschreibung  (siehe
folgende  Darstellung)  kann  mit  der  Angebotserstellung  und  Abgabe  des  Angebotes
begonnen werden.



Allgemeine Informationen im Bietertool

Zunächst  enthält  das  Bietertool  „Allgemeine  Informationen“ zur  Ausschreibung
(Projektübersicht - Basisdaten). Es ist zu beachten, dass man die „richtige“ Ausschreibung
geöffnet hat!

Unter  dem  Punkt  „Dokumente  aus  dem  Vergabeunterlagen“ werden  nochmals  alle
Vergabeunterlagen  angezeigt,  die  durch  die  Vergabestelle  der  Ausschreibung beigefügt
wurden (Anschreiben, Leistungsbeschreibung, Vertragsbedingungen, Sonstiges). An dieser
Stelle können die Dokumente auch nochmals geöffnet werden.



Basisdaten zum Angebot

In der Übersicht zu den „Basisdaten zum Angebot“ müssen Angaben zum Bewerber und
zum Angbeotspreis gemacht werden.



Bitte füllen Sie alle Felder (Pfeil 2, 3 o. 4) aus, ansonsten  kann es zum Ausschluss  Ihres
Angebotes  kommen.  Der  Reiter  „Preisangaben“ kann  durch  die  Vergabestelle  gesperrt
werden.  Dann  sind  keine  Eingaben  möglich,  es  ist  dann  zwingend  der  beigefügte
Angebotszettel auszufüllen!

Vergabeunterlagen bearbeiten/ hochladen

Die Vergabeunterlagen,  die in der Rubrik „vom Unternehmen  auszufüllende  Dokumente“
von  der  Vergabestelle  eingestellt  werden,  können  unter  dem  Punkt  „Dokumente  zum
Angebot“ bearbeitet und ausgefüllt werden.

Das Bietertool ist in zwei Rubriken unterteilt , folgend dargestellt:

Unter  der  Registerkarte  „auszufüllende Dokumente“ finden Sie  alle  Dokumente,  die  die
Vergabestelle eingestellt hat. Sie können die Dateien öffnen und bearbeiten, bitte beachten
Sie den Hinweis des Bietertools zum Abspeichern dieser Dateien  (siehe oben roter Kasten:
Nr. 3). Unter dem Status wird Ihnen angezeigt, ob Sie die Datei schon geöffnet haben.

Unter der Registerkarte „Eigene Dokumente“ können Sie eigene, evtl. geforderte Dokumente
hochladen.  Hier  können  Sie  auch  das  ausgefüllte  Leistungsverzeichnis  als  Scan  etc.
hochladen,  wenn  sie  das  Leistungsverzeichnis  ausgedruckt  haben.  Die  maximale  Größe
einer Datei liegt bei 50 MB. Bitte beachten Sie diese Größenbeschränkung.

Bitte beachten: Wenn sie bereitgestellte Dokumente elektronisch ausgefüllt und hochgeladen
haben, fügen Sie bitte KEINE Dokumente eine zweites Mal in eingescannter Version mit



Originalunterschrift hinzu.  Mit der elektronischen Übermittlung gilt das Angebot und alle
damit eingereichten Unterlagen als unterschrieben.

Weitere Beschreibungen zur Abgabe von elektronischen Angeboten finden Sie auch im
Cosinex Service & Support Center. 

Abgabe des Angebotes

Die Abgabe des erstellten Angebotes erfolgt unter dem Punkt „Abgabe“. 

Zunächst  werden die  verschiedenen Signaturen benannt.  Die  Vergabestelle  legt  fest,  mit
welcher Signatur (Textform, fortgeschrittener elektronischer Signatur und/oder qualifizierter
elektronischer Signatur) Sie das Angebot einreichen müssen.  

Bei der Einreichung von Angeboten bei der Stadt Borken benötigen Sie keine Signatur, die
Angebotsabgabe  ist  in  sogn.  Textform  möglich.   Es  ist  der  Bewerber/  Bieter  und  die
natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen (werden vom Bietertool abgefragt).

In  allen  Fällen  erfolgen  das  Hochladen,  die  Verschlüsselung  des  Teilnahmeantrags/
Angebotes und die Weiterleitung mit  dem vom Vergabemarktplatz  NRW zur Verfügung
gestellten  Bietertool.  Das  Hochladen  ist  nur  bis  zum  Ablauf  der  in  der
Auftragsbekanntmachung  bzw.  dem  Anschreiben  genannten  Teilnahme-/Angebotsfrist
möglich.

Mit dem elektronischen Einreichen gelten der Teilnahmeantrag/ das  Angebot und alle
damit eingereichten Unterlagen als unterschrieben.   Evtl. in den vorgegebenen Formularen
enthaltene  Eintragungsmöglichkeiten  für  Unterschrift  und  Firmenstempel  sind  nicht  zu
befüllen.

Im Bietertool (folgende Darstellung) können Sie die von der Vergabestelle geforderten und
freigeschalteten  Signaturen  erkennen  (weißer  Haken  im  grünen  Kasten).  Nur  diese
Signaturen können gewählt werden, die weiteren sind gesperrt. Weitere Informationen zu
den  Signaturen  stehen  Ihnen  unter  www.vergabe.nrw.de  im  Bereich  Wirtschaft/Einkauf
NRW/Vergabemarktplatz zur Verfügung.



Die  Abgabe  des  erstellten  Angebotes  wird  durch  das  Anklicken  des  Buttons
„Abgabeassistent starten“ gestartet. Es wird ein neues Fenster geöffnet (siehe folgend). 



Durch den  Abgabe-Assistenten  wird das  Angebot  noch  einmal  geprüft. Unter  dem
Punkt Nr. 4 „Signierung“ müssen der Bewerber/ Bieter und die natürliche Person,
die die Erklärung abgibt, benannt werden, indem das Textfeld mit den Angaben
ausgefüllt  wird. An dieser Stelle erfolgt die Signierung des Angebotes,  werden
keine Eintragungen gemacht, kann das Angebot auch nicht übermittelt werden! 

Weiter ist ein nochmaliger Login erforderlich („Authentifizierung“), dann wird das Angebot
übermittelt  („Abgabe“)  und  dem  Bieter  wird  ein  Sendeprotokoll  zur  Verfügung  gestellt
(„Fertig – Sendeprotokoll anzeigen“).

Es ist zu beachten:

Das Hochladen nimmt evtl. etwas Zeit in Anspruch. Daher laden Sie das Angebot bitte nicht
erst  wenige  Minuten  vor  Ablauf  des  Abgabetermins/  Submissionstermins  hoch. Das
Hochladen muss vor Ablauf der Angebotsfrist auch abgeschlossen sein.

Aus Gründen der Vertraulichkeit und des Geheimwettbewerbs ist eine Übermittlung von
Angeboten per E-Mail oder per Telefax nicht zugelassen!

Angebote, die nicht fristgerecht oder in einer nicht zugelassenen Form eingehen, können
nicht berücksichtigt werden.



Informationen wegen der Erhebung personenbezogener Daten
nach Artikeln 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung

(Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016)

Namen  und  Kontaktdaten  des  für  die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten
Verantwortlichen:

Stadt Borken
Bürgermeisterin Frau Schulze Hessing
Im Piepershagen 17
46325 Borken

Tel: 02861-939 0

Kontaktdaten der/des 
Datenschutzbeauftragten:

Tel: 02861-939 409

Zweck  und  Rechtsgrundlage  für  die
Verarbeitung personenbezogener Daten:

a) Zweck der Verarbeitung:
Durchführung eines Vergabeverfahrens.

b) Rechtsgrundlage:
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c i. V. m. Art. 6 Abs. 3 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und § 55 
Landeshaushaltsordnung NRW.

Als Bewerber bzw. Bieter sind Sie verpflichtet, die 
geforderten Angaben zu machen. Falls Sie diese 
Angaben nicht machen, kann Ihr 
Angebot/Teilnahmeantrag  nach den 
vergaberechtlichen Vorschriften vom weiteren 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

Kriterien  für  die  Festlegung  der  Dauer  der
Speicherung personenbezogener Daten

Maßstab für die Dauer der Speicherung 
personenbezogener Daten sind die 
haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfristen (§ 79 
Landeshaushaltsordnung NRW). 

Empfänger von personenbezogenen Daten Personenbezogene  Daten  dürfen  an  andere
Personen  oder  Stellen  weiter  gegeben  werden,
wenn  Sie  dem  zustimmt  haben  oder  die
Weitergabe gesetzlich zugelassen ist:

Nach  §§  6  ff.  Korruptionsbekämpfungsgesetz
meldet  die  Vergabestelle  der/dem  im  Land

Zweckverband KAAW
Mario Könning
datenschutz@kaaw.de



Nordrhein-Westfalen  eingerichteten  zentralen
Informationsstelle/Vergaberegister  beim
Ministerium der Finanzen des Landes NRW solche
Bieter, die wegen schwerer Verfehlungen von der
Teilnahme  am  Vergabeverfahren  zeitlich  befristet
ausgeschlossen  wurden  oder  bei  denen  wegen
geringfügiger  Verfehlungen  auf  einen  Ausschluss
verzichtet  wurde.  Die  Vergabestelle  fragt  bei
Aufträgen  ab  einer  Höhe  von  25.000 Euro  ohne
Umsatzsteuer bei der v. g. Informationsstelle an, ob
hinsichtlich des Bieters, der den Zuschlag erhalten
soll,  Eintragungen  im  Vergaberegister  vorliegen.
Unterhalb  von  25.000  Euro  ohne  Umsatzsteuer
liegt die Anfrage im Ermessen der Vergabestelle.

Nach §  19  Abs.  4  Mindestlohngesetz  fordert  die
Vergabestelle  bei  Aufträgen  ab  einer  Höhe  von
30 000 Euro ohne Umsatzsteuer für den Bieter, der
den  Zuschlag  erhalten  soll,  vor  der
Zuschlagserteilung  eine  Auskunft  aus  dem
Gewerbezentralregister  nach
§ 150a Gewerbeordnung an.

Bei allen Vergabeverfahren sind auf Verlangen der
Bieter,  die  nicht  für  den  Zuschlag  berücksichtigt
worden  sind,  die  Merkmale  und  Vorteile  des
erfolgreichen  Angebots  sowie  den  Namen  des
erfolgreichen Bieters mitzuteilen.

Nach  Durchführung  einer  Beschränkten
Ausschreibung  ohne  Teilnahmewettbewerb  oder
einer  Verhandlungsvergabe  ohne
Teilnahmewettbewerb jeweils ab 25.000 Euro ohne
Umsatzsteuer  werden  für  die  Dauer  von  drei
Monaten  über  jeden  so  vergebenen  Auftrag  der
Name  des  beauftragten  Unternehmens  oder  der
natürlichen Person bekanntgegeben.

Recht auf Auskunft,  Berichtigung, Löschung,
Einschränkung  der  Verarbeitung
personenbezogener Daten

Diese  Rechte  ergeben  sich  Artikel  15  bis  18
DSGVO.
Recht auf Auskunft
Es  besteht  ein  Recht  auf  Auskunft  der  von  der
Vergabestelle  verarbeiteten  personenbezogenen
Daten. 
Recht auf Berichtigung:
Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die
den  Bewerber/Bieter  betreffenden  Angaben  nicht
(mehr)  zutreffend  sind.  Unvollständige  Daten
können vervollständigt werden.
Recht auf Löschung
Es besteht grundsätzlich ein Recht auf Löschung
der  personenbezogenen  Daten.  Der  Anspruch



hängt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten noch zur
Erfüllung der Aufgaben noch benötigt werden (s. a.
Dauer der Speicherung).
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Es  besteht  ein  Recht,  eine  Einschränkung  der
Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen,  sofern  nicht  ein  wichtiges  öffentliches
Interesse dem entgegensteht (z. B. wirtschaftliche
Verwendung von Haushaltsmitteln).
Recht auf Widerspruch
Es besteht das Recht, aus Gründen, die sich aus
der  besonderen  Situation  des  Bewerbers/Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden
Daten  zu  widersprechen,  sofern  nicht  ein
überwiegendes  öffentliches  Interesse  oder  eine
Rechtsvorschrift  dem  entgegensteht  (z.  B.
Durchführung des Vergabeverfahrens).

Beschwerderecht bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde:

Die  zuständige  Datenschutzaufsichtsbehörde  im
Land NRW ist:

Die Landesbeauftragte
für den Datenschutz NRW
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Etwaige  Beschwerden  sind  an  v.  g.  Behörde  zu
richten, sofern die Auskunft gebende Behörde ihren
Pflichten  nicht  oder  nicht  in  vollem  Umfang
nachgekommen ist.

Eine  Informationspflicht  bei  der  Erhebung  personenbezogener  Daten  bei  Dritten  (bspw.
Eignungsnachweise dritter Personen) besteht nach Artikel 14 Abs. 5 Buchstabe c) DSGVO nicht,
da die Datenerhebung im Rahmen des Vergabeverfahrens ausdrücklich geregelt ist und dort zum
Schutz  der  Interessen  der  betroffenen  Personen  eine  vertrauliche  Behandlung  der  Daten
vorgesehen ist (§ 55 Landeshaushaltsordnung NRW, §§ 3, 6 Unterschwellenvergabeordnung).




